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Eingangsstempel

Abgabeendtermin: 15.05.2012
An das
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF)

Anlage zum Mehrfachantrag 2012

1.	� Die Weidegruppe(n) und die dreimonatige Weidezeit lege ich wie folgt fest:

Angaben zur KULAP Maßnahme 4.5 – A49 
„Sommerweidehaltung für Rinder (Weideprämie)“
im Verpflichtungsjahr 2012

1. a)	 Weidegruppen

A	 	 Kühe (weibliche Rinder mit Kalbung)

B	 	 weibliche Rinder über 6 Monate ohne Kalbung oder

	 	 weibliche Rinder über 1 Jahr ohne Kalbung

C	 	 männliche Rinder über 6 Monate oder

	 	 männliche Rinder über 1 Jahr
(Kombinationen von Weidegruppen sind möglich. Hierbei ist zu beachten, dass aus den Gruppen 
B und C jeweils nur eine Nennung möglich ist.)

1. b)	 Dreimonatige Weidezeit

vom  .  . 2012

Die dreimonatige Weidezeit beginnt frühestens am 15. Mai und spätestens am 16. August.

Hinweis: �Jährlich ist mindestens eine Weidegruppe in die Förderung einzubeziehen, bei der auch in der  
dreimonatigen Weidezeit Rinder gehalten werden müssen. 

Antragsteller (Name, Vorname bzw. Unternehmensbezeichnung) BY

09
Betriebsnummer

Straße, Hs.-Nr, Ortsteil

PLZ, Ort

Telefon

Kontroll- und  
Bearbeitungsvermerke  

des AELF
Datum/NZ

Eingangsstempel angebracht

Antragsregistrierung

Vorkontrolle:
Meldung ist plausibel und 
vollständig

EDV-Eingabe

	 	� Ich beabsichtige, in der möglichen Weidezeit vom 15. Mai bis 15. November keine Rinder  
über 6 Monate zu halten. Die sonstigen Verpflichtungen (z. B. max. 2,4 GV/ha LF) werde 
ich trotzdem einhalten. 
Falls doch Rinder über 6 Monate gehalten werden, melde ich eine Weidegruppe, die in die 
Förderung einbezogen wird, dem AELF selbstständig nach.
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2.	 Zu einer beabsichtigten Abgabe oder Aufnahme von Pensionsrindern in der unter 
Nr. 1. b) genannten dreimonatigen Weidezeit bzw. zur Herausnahme einzelner Rinder 
aus der Maßnahme A49 mache ich folgende Angaben:

2. a)	 Wenn die Abgabe oder Aufnahme von Pensionsrindern in der unter Nr. 1. b) genannten dreimonatigen 
Weidezeit vorgesehen ist, bitte die Angaben zum Betrieb/zu den Betrieben eintragen:

Abgabe Auf- 
nahme

an/von: 
Betriebsnummer Name, Vorname, Anschrift

276 09 123 456 7890 Mustermann, Max, Musterdorf

(Angaben zu weiteren Betrieben auf Zusatzblatt angeben!)

2. b)	 Rinder, die von der Weidehaltung bei der/den festgelegten Weidegruppe(n) ausgenommen werden  
(bitte Lebendohrmarke angeben):

lfd. Nr. Lebendohrmarke (LOM) lfd. Nr. Lebendohrmarke (LOM)

Beispiel DE 08 999 98765   7

1   8

2   9

3 10

4 11

5 12

6 13

(Angaben zu weiteren LOMs auf Zusatzblatt angeben!)

Für Vor-Ort-Kontrollen bei der Maßnahme A49 „Sommerweidehaltung für Rinder“ erkenne ich den Datenbank-
ausdruck des Kontrolleurs aus der HI-Tierdatenbank als Ersatz für mein betriebliches Bestandsregister an.

Ich bestätige, dass die in dieser Anlage zum Mehrfachantrag enthaltenen Angaben richtig und vollständig sind.

Ort, Datum Unterschrift*

* �Bei Personengesellschaften, juristischen Personen bzw.  
Personengemeinschaften die vertretungsberechtigte Person.


